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Merkblatt Grüngutvignetten 2026 
 
Die Gemeindeversammlung Hedingen hat mit Beschluss vom 9. Juni 2022 die Abfallverordnung der 
Gemeinde Hedingen erlassen sowie das «Abfallgebührenreglement zur Abfallverordnung der 
politischen Gemeinde Hedingen» genehmigt, welche am 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind. Gestützt 
auf Art. 2 Abs. 2 sowie Abs. 3 des «Abfallgebührenreglements zur Abfallverordnung» werden die 
Abfallgebührensätze im «Anhang Abfallgebührensätze zum Abfallgebührenreglement der Gemeinde 
Hedingen» veröffentlicht. Änderungen dieses Anhangs liegen in der Kompetenz des Gemeinderats 
Hedingen und werden rechtsmittelfähig publiziert. 
 
Für die Grüngutgebühren nach Volumen gelten neu eine einheitliche Jahresvignette bzw. Einzelmarken 
sowie einheitliche Preise für alle teilnehmenden Gemeinden (Aeugst a. A., Hedingen, Maschwanden 
und Mettmenstetten), welche den Auftrag für die Grüngutentsorgung an die DILECA übertragen haben. 
Die nachfolgenden Preise für Jahresvignetten und Einzelmarken (Volumengebühren) werden für das 
Jahr 2026 gemeinsam eingeführt, um dem Verursacherprinzip gerecht zu werden und enthalten damit 
auch den Anteil der Verwaltungskosten der Dileca (weshalb die Grüngutgebühren nach Volumen höher 
ausfallen als bisher). 
 
Die Gebühren für die Entsorgung von Grüngut werden mittels Jahresvignetten oder Vignetten für 
Einzelleerungen erhoben. 
 
 
Die Kosten für Jahresvignetten exkl. Mehrwertsteuer betragen pro Kalenderjahr: 
 
  Inkl. MWST 
a) für Kunststoff-Container mit 140 Liter Inhalt    CHF   70.00 
b) für Kunststoff-Container mit 240 Liter Inhalt    CHF 115.00 
c) für Kunststoff-Container mit 360 Liter Inhalt    CHF 170.00 
d) für Kunststoff-Container mit 770 Liter Inhalt    CHF 355.00 
e) für Stahl-Container mit 800 Liter Inhalt     CHF 370.00 
 
Die Kosten für Einzelvignetten exkl. Mehrwertsteuer betragen pro Leerung: 
 

  Inkl. MWST 
f) für Kunststoff-Container mit 140 Liter Inhalt    CHF     2.70 
g) für Kunststoff-Container mit 240 Liter Inhalt    CHF     4.30 
h) für Kunststoff-Container mit 360 Liter Inhalt    CHF     6.50 
i) für Kunststoff-Container mit 770 Liter Inhalt    CHF   13.00 
j) für Stahl-Container mit 800 Liter Inhalt     CHF   14.00 
k) Grüngutbündel bis 30 kg, 1.50 m Länge     CHF     2.70 
 
 
Folgendes ist zu beachten: 
 

Die Gebühren für die Entsorgung von Grüngut mittels Jahresvignetten oder Einzelmarken treten ab 
1. Januar 2023 in Kraft. In der Regel finden die Grünsammlungen wöchentlich statt. Im Januar und 
Dezember 2023 finden die Sammlungen im 2-Wochen Rhythmus statt. Der jeweilige Sammeltag ist 
dem Abfallkalender zu entnehmen. 

 

Die Grüngutbehälter haben der EU-Norm EN840 zu entsprechen, andere Behälter werden nicht  
akzeptiert. 

 

Grüngutbündel bis max. 30 kg und einer max. Länge von 1,50 m müssen mit einer Einzelvignette 
ausgestattet sein. 

 

Die Grüngutbehälter sind entsprechend der jeweiligen Grösse des Behälters (140 L, 240 L, 360 L, 
770 L, 800 L) mit einer Jahresvignette oder mit einer Einzelvignette zu versehen. 

 



Bei den Grüngutbehältern 140 L, 240 L und 360 L sind die Jahresvignetten auf der Rückseite ca. 20 
cm unterhalb der Deckelscharniere (Schiebegriffe) anzubringen. Die Behälter müssen mit der 
Rückseite und der somit gut sichtbaren Vignette gegen die Strasse hin platziert werden. 
Beim Grüngutbehälter 770 L und 800 L ist die Jahresvignette auf der Vorderseite ca. 20 cm unterhalb 
des Deckelrandes anzubringen. Die Behälter sind mit der Vorderseite und der somit gut sichtbaren 
Vignette gegen die Strasse zu platzieren. 

 

Einzelvignetten sind an den Scharnieren des Deckels (Schiebegriffe) oder bei den 770 L und 800 L 
Behälter an den Deckelöffnungsgriffen (siehe Abbildungen auf der Rückseite) zu befestigen. Die 
Einzelvignetten werden direkt nach der Leerung der Container von der Abfuhrfirma entfernt. 

 

Um den Diebstahl der Jahresvignetten zu verhindern, sind diese mit einer Perforierung versehen 
und kann daher nicht entfernt werden ohne, dass die Jahresvignette beschädigt wird. Einzelvignetten 
sollten frühestens am Vorabend der Abfuhr angebracht werden. 

 
 
Positionierung der Jahresvignetten auf den Grüngutbehältern sowie Platzierung der Behälter an der 
Strasse 
 

 

 (auf der Rückseite)       (an der Vorderseite)  (an der Vorderseite) 
 
 
 
Positionierung der Einzelvignetten sowie Platzierung der Behälter an der Strasse 
 

 
  (am Haltegriff)    (am Haltegriff) 
 
 
Hedingen, 14.11.2025 
 
Diese Informationen finden sich auch auf der Homepage der Gemeinde Hedingen, 
www.hedingen.ch 


